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Gliederung des Vortrags 

 Suizidhilfe und andere 
Formen der Sterbehilfe 

 Todes- bzw. Suizidwunsch 

 Suizidwunsch als autonome 
Entscheidung? 

 Umgang mit Suizid-
wünschen 

 Persönliches Fazit 
Rubens: Der Tod des Seneca 



Formen der Sterbehilfe 

 Hilfe beim Sterben 

 Palliative Versorgung am Lebensende 
(Lebensverkürzung als Nebenwirkung einer palliativ 
indizierten Maßnahme darf in Kauf genommen werden)  

 Hilfe zum Sterben 

 Tötung auf Verlangen 

 Hilfe zum Suizid 

 Behandlungsabbruch 
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Hilfe zum Suizid 

Förderung der Selbsttötung, z.B. durch 

 Bereitstellen des Mittels zum Suizid 

 Beratung über Medikamente/Methoden 

Jedoch nicht: 

 Kommunikation über Suizidwünsche 

 Nicht-Verhinderung einer Suizidhandlung 

 Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen 

 Begleitung beim freiwilligen Verzicht auf Nahrung 
und Flüssigkeit („Sterbefasten“) 
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Hilfe zum Suizid 

Strafrechtliche Bewertung 

 Suizid(-versuch) nicht strafbar 

 Teilnahme an einem freiverantwortlichen Suizid 
nicht strafbar 

 Verboten (§ 217 StGB): geschäftsmäßige, d.h. 
auf Wiederholung angelegte Suizidhilfe 



Hilfe zum Suizid 

§ 217 StGB 

Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 

(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu 
fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit 
gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Aus der Gesetzesbegründung: „Wer […] allein aus Mitleid in einer 
singulären Situation Hilfe zur Selbsttötung leistet wird nicht erfasst. 
Derartige Fälle unter Strafe zu stellen ist weiterhin nicht 
wünschenswert.“ 
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Hilfe zum Suizid 

§ 217 StGB 

Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 

(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht 
geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in 
Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht. 

Aus der Gesetzesbegründung: „Der Ehemann, der seine todkranke 
Ehefrau ihrem freiverantwortlich gefasstem Entschluss entsprechend zu 
einem geschäftsmäßig handelnden Suizidhelfer fährt, um sie mit in den 
Tod zu begleiten, fördert damit zwar als Gehilfe die Haupttat des 
Suizidhelfers. Er legt damit jedoch kein strafwürdiges, sondern in der 
Regel ein von tiefem Mitleid und Mitgefühl geprägtes Verhalten an den 
Tag.“ 
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Hilfe zum Suizid 

Berufsrechtliche Bewertung 

 Grundsätze: „Die Mitwirkung des Arztes bei der 
Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe.“ 

 MBO: „Ärztinnen und Ärzte […] dürfen keine 
Hilfe zur Selbsttötung leisten.“ 

 BO ÄKW-L: „Ärztinnen und Ärzte […] sollen keine Hilfe 
zur Selbsttötung leisten“ 
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Todes- bzw. Suizidwunsch 

Häufigkeit 

 Jeder dritte ALS-Patient (Ganzini et al. 2002) 

 8,5 % von 200 terminal erkrankten 
Patienten (Chochinov et al. 1995) 

 17 % von 92 palliativ versorgten 
Krebspatienten (Breitbart et al. 2000) 

A. Simon, Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen 



Todes- bzw. Suizidwunsch 

Gründe (Hudson et al. 2006) 

 Belastung für andere 

 Verlust an Autonomie 

 Körperliche Symptome 

 Depression und Hoffnungslosigkeit 

 Existentielle Beunruhigung und 
Zukunftsangst 
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bzw. die Angst davor 



Todes- bzw. Suizidwunsch 

Stabilität 

 Lebenswille bei Palliativpatienten höchst 
instabil (Chochinov et al. 1999) 

 Lebenswille und Todeswunsch können 
nebeneinander bestehen (Voltz et al. 2011) 

 Hohe Stabilität des Wunsches nach 
Sterbehilfe (37 %) trotz spezialisierter 
Palliativversorgung (Ferrand et al. 2012) 
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Autonome Entscheidung? 

Autonomie 

 Fähigkeit zur Selbstbestimmung 

 Recht auf Selbstbestimmung 

 Abwehrrecht (z.B. gegen nicht gewollte 

lebensverlängernde/-rettende Maßnahmen) 

 Kein Anspruchsrecht (z.B. auf Suizidhilfe) 

 Verhältnis von Autonomie und Fürsorge? 

 Harter vs. weicher Paternalismus 
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Autonome Entscheidung 

Voraussetzungen 

 Intentionalität 

 Information und Verständnis 

 Abwesenheit von steuernden Einflüssen 

 Authentizität 
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Umgang mit Suizidwünschen 

 Offene Kommunikation 
 mit Patient und Angehörigen 

 im behandelnden Team 

 Inhalte: 
 Motive, Bedürfnisse, Ängste des Patienten 

 eigene moralische Bewertungen 

 palliative Angebote 

 Entlastungsmöglichkeiten 

 ggf. psychotherapeutische Angebote 

 mögliche Alternativen: Therapiebegrenzung, 
palliative Sedierung, FVNF 

 A. Simon, Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen 



Persönliches Fazit 

 Wunsch nach Suizidhilfe kann verschiedene 
Gründe haben 

 Ist immer ein Wunsch nach Hilfe 

 Wie kann dem Patienten geholfen werden? 

 Bestmögliche palliative Versorgung 

 Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen 

 Palliative Sedierung 

 Begleitung beim FVNF 

 Im Ausnahmefall: Hilfe zum Suizid 
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Persönliches Fazit 

Ausgangsfrage: 

Macht eine optimale Palliativversorgung die 
Frage nach dem assistierten Suizid 
überflüssig? 

Persönliche Antwort: 

In den meisten Fällen: ja – aber nicht in allen. 
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